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Antrag 

Vorsitzender der Stadtratsfraktion: 

 

Jürgen Langer  
Ihringer Landstraße 8 
(07667) 9069782 
langer.j@posteo.de 

Ortsvorsteher Gündlingen: 

 

Anton Siegel 
Schulweg 9 
(07668) 7745 
siegel.anton@gmx.de 

 
 

Dr. Michael Helwig 
Seilhof 10a 
(07664) 1684 
michaelhelwig@freenet.de 

 
 

Dr. Stephan Mutke  

Kühnheimer Straße 
(07667) 379954 
stmutke@web.de 

 
 

Sonia Ellen Lühr ing  
Maria-Montessori-Str. 4  
(07667) 9426717 
sonia-luehring@tierschutzpartei.de 

ULB/TSP-Fraktion im Stadtrat Breisach 
Vorsitzender: Jürgen Langer 

Ihringer Landstraße 8 
79206 Breisach am Rhein 

Tel.: +49 (0) 7667 906 97 82 
E-Mail: langer.j@posteo.de 

 

   
 

 

 
 
Antrag der Fraktion Umweltliste Breisach - Tierschutzpartei auf Erhöhung der  
Vergnügungssteuer auf 24% 
 
 
Die Umweltliste - Tierschutzpartei beantragt , die Vergnügungssteuer ab dem 01.01.2021 auf  
24% zu erhöhen. 
 
 
Begründung : 
 
Zum 01.01.2018 wurde die Vergnügungssteuer von 18 % auf 20 % erhöht. 
Mit einem Steuersatz von 20 % hat Breisach  den rechtlich möglichen Rahmen der Vergnügungs-
steuer  noch nicht vollständig ausgeschöpft. Im April diesen Jahres erhöhte beispielsweise die Ge-
meinde Kirchzarten den Vergnügungssteuersatz auf 24 % und ging dabei " an den oberen Level, 
was von rechtlicher Seite zugestanden wird " . 
 
Auch in Breisach sollte der Vergnügungssteuersatz auf 24 % angepasst werden. In den letzten 
Jahren gab es in der Stadt einen erheblichen Zuwachs an Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten. 
Mit  Glücksspielgeräten wird Spielsucht mit seinen bekannten, desaströsen gesundheitlichen  Fol-
gen für den Spieler sowie sein familiäres und berufliches Umfeld gefördert. Zusätzlich beeinträchti-
gen die  Glücksspielgaststätten erheblich das Erscheinungsbild der Stadt und bewirken einen Tra-
ding down Effekt, dem mit einer Erhöhung der Vergnügungssteuer im Sinne einer Lenkungssteuer 
begegnet werden kann. 
 
Daher beantragen die ULB - TSP, den rechtlich zulässige Rahmen mit einem Vergnügungssteuer-
satz von 24 % weitestgehend auszuschöpfen. 
 
 
Wir bitten die Fraktionen um Unterstützung. 

    Für die ULB / TSP, 

 

           Jürgen Langer 
     Fraktionsvorsitzender       Breisach, 22.06.2020 


